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RS OGH 1976/11/23 3Ob144/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1976

Norm

ABGB §843 B

EO §352

Rechtssatz

Die Teilhaber können einverständlich beim Außerstreitrichter um Durchführung der Versteigerung auch dann

ansuchen, wenn auf sie durch Urteil erkannt worden ist und dadurch eine Exekutionsführung nach § 352 EO

vermeiden.
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